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Erstes Kirchengesetz zur Anpassung kirchenrechtlicher Vorschriften  
an die Anforderungen des § 2b Umsatzsteuergesetz 

 
Vom ... 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat aufgrund von Artikel 55 Absatz 2 
Nummer 2, Artikel 80 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vom 5. Juli 2008 
(Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM, ABl. S. 183) das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1                                                                                                                                                  
Änderung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetzes 

Das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz vom 19. November 2011 (ABl. S. 296) wird wie 
folgt geändert: 

§ 80 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Die Kassenführung der Kirchengemeinde kann dem Kreiskirchenamt übertragen werden. Sie 
ist dem Kreiskirchenamt zu übertragen,  

 
1. wenn eine ordnungsgemäße Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung durch die 

Kirchengemeinde nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Kirchengemeinde die Umsatzgrenzen gemäß § 19 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz 

(Kleinunternehmerregelung) überschreitet oder 
3. wenn die Kirchengemeinde freiwillig auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung 

verzichtet.  
 

Die Entscheidung hierüber trifft das Kreiskirchenamt nach Anhörung der Kirchengemeinde. Der 
Kreiskirchenrat ist vorher zu informieren. Gegen die Entscheidung zu Nummer 1 kann die 
Kirchengemeinde Widerspruch beim Landeskirchenamt einlegen. Im Übrigen ist der 
Verwaltungsrechtsweg zum zuständigen kirchlichen Verwaltungsgericht eröffnet.“ 

 
 

Artikel 2                                                                                                                                                                                          
Änderung des Kreiskirchenamtsgesetzes 

Das Kreiskirchenamtsgesetz vom 23. November 2013 (ABl. S. 318) wird wie folgt geändert:  

§ 3a Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Für die Erledigung der Aufgabe nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bedarf es in den Fällen des 
§ 80 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 Haushalts-, Kassen und Rechnungswesengesetz keines 
Antrages der Kirchengemeinde.“ 

 
 

http://www.kirchenrecht-ekm.de/showdocument/id/9618/section/1550004#s1550004
http://www.kirchenrecht-ekm.de/showdocument/id/9618/section/1800004#s1800004
http://www.kirchenrecht-ekm.de/kabl/10138.pdf#page=3
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Artikel 3                                                                                                                                                                             
Inkrafttreten 

 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 
Erfurt, den [..] 
(Az. 7605-01:0003) 
 

 
Die Landessynode 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
 
 
 
 
 
Ilse Junkermann   Dieter Lomberg 
Landesbischöfin   Präses 
 
 
 


